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Allgemeines 

Gemäß Teil 8 der zum 01.01.2014 in Kraft getretenen Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (im 
folgenden CRR) haben Kreditinstitute mindestens einmal jährlich die in Titel II und III CRR 
genannten Informationen vorbehaltlich der Bestimmungen des Art. 432 CRR offenzulegen. 

Der vorliegende Bericht dient zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen 
Offenlegungsanforderungen für die DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG (im folgenden 
DolomitenBank) zum Berichtsstichtag 31.12.2020. Als Medium der Offenlegung dieses 
Berichtes wird die Internetseite der DolomitenBank genutzt. 

Gemäß Artikel 432 CRR und in Einklang mit der EBA/GL/2014/14 zur Wesentlichkeit und 
Vertraulichkeit der Offenlegung unterliegen die dargestellten Berichtsinhalte dem 
Wesentlichkeitsgrundsatz. Rechtlich geschützte oder vertrauliche Informationen sind nicht 
Gegenstand dieses Berichtes. Um eine adäquate Offenlegungspraxis zu gewährleisten, finden 
regelmäßige Überprüfungen der Berichtsinhalte statt. Die entsprechenden 
Verantwortlichkeiten und Rahmenbedingungen sind in einer Arbeitsrichtlinie geregelt. Die 
DolomitenBank geht davon aus, dass die nachfolgenden Berichtsinhalte eine umfassende 
Information über das Gesamtrisikoprofil bieten. 

Dieser Offenlegungsbericht muss in Zusammenhang und ergänzend mit dem Jahresabschluss 
und dem Lagebericht gelesen werden. Sofern nicht anders angegeben sind alle Zahlen in 
EUR.  

Die Gliederung dieses Dokumentes orientiert sich an der Reihenfolge der Bestimmungen in 
Teil 8 Titel II und III CRR. 

Gemäß den Leitlinien über die Offenlegung von notleidenden und gestundeten 
Risikopositionen (EBA/GL/2018/10) hat die DolomitenBank die Vorlagen 1, 3, 4 und 9 jährlich 
offenzulegen.  

 

Art. 435 CRR Risikomanagementziele und -politik 

(1) Die Institute legen ihre Risikomanagementziele und -politik für jede einzelne 
Risikokategorie, einschließlich der in diesem Titel  erläuterten Risiken, offen. Dabei ist 
Folgendes offenzulegen: 
 
Definition der Risikoarten 
 
Die DolomitenBank definiert in ihren Strategien und Arbeitsrichtlinien folgende Risikoarten: 
 
1. Kreditrisiko 
 
1.1. Adressenausfallsrisiko 
 
Das Adressenausfallsrisiko beschreibt die Gefahr, dass ein Geschäftspartner („Adresse“ d.s. 
Privatpersonen, juristische Personen, als auch Länder und Kommunen, etc.) nicht bzw. nur 
eingeschränkt in der Lage ist, seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Ebenso 
können Kreditrisiken auch aus besonderen Formen der Produktgestaltung oder aus der 
Anwendung der Kreditrisikominderungstechniken resultieren. Unter dem Kreditrisiko werden 
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unter anderem auch das Emittenten- und Kontrahentenrisiko sowie das Einzelkunden- und 
Branchenkonzentrationsrisiko subsumiert. 
 
1.2. Sicherheitenrisiko 
 
Das Sicherheitenrisiko beinhaltet das Sicherheitenänderungsrisiko und das 
Sicherheitenverwertungsrisiko, welches die Gefahr von wirtschaftlichen Verlusten durch die 
Veränderung der Werthaltigkeit bestellter Sicherheiten darstellt. Berücksichtigung finden diese 
Risiken u.a. auch im LGD und in den angesetzten internen Belehnwerten für werthaltige 
Sicherheiten. 
 
1.3. Kontrahentenausfallsrisiko 
 
Das Risiko, dass ein Vertragspartner seiner vertraglich vereinbarten Verpflichtung nicht 
nachkommt bzw. durch die Wiedereindeckung zu aktuellen Marktbedingungen ein finanzieller 
Aufwand entsteht.  
 
1.4. Bonitätsänderungsrisiko 
 
Das Bonitätsänderungsrisiko beschreibt die Gefahr von wirtschaftlichen Verlusten aufgrund 
von bonitätsbedingten Minderungen von Forderungswerten aus dem Kreditgeschäft (Migration 
von Kreditnehmern im Beobachtungszeitraum in schlechtere Ratingklassen). Bei zu 
Marktwerten zu bewertenden Geschäften resultiert hieraus ein Kursverlust. 
 
1.5. Länderrisiko 
 
Als Ländertransferrisiko definiert die DolomitenBank die Gefahr, dass ein Schuldner seinen 
Verpflichtungen aus politischen Gründen nicht nachkommen will oder aus wirtschaftlichen 
Gründen des Landes nicht nachkommen kann. Unter Länderrisiko wird speziell das Risiko von 
Verlusten durch die fehlende Bereitschaft eines Landes (oder der Zentralbank) zur 
Bereitstellung von Devisen für die Zahlung von Zins- und Tilgungsleistungen verstanden. Im 
weiteren Sinne sind auch wirtschaftliche und politische Risiken, die Auswirkungen auf die 
Bonität des Kunden haben, darunter zu subsumieren. Das Transferrisiko beschreibt die 
Gefahr, dass Schuldner aufgrund direkter staatlicher Interventionen nicht in der Lage sind, 
Vermögenswerte zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen an Nichtgebietsansässige zu übertragen. 
 
1.6. Kreditkonzentrationsrisiko 
 
Das Konzentrationsrisiko beschreibt die kumulative Häufung (Konzentration) von 
Ausfallsrisiken in einem Kreditportfolio mit ähnlich hohen oder identischen Faktoren bei 
Einzeladressen, Größenklassen, Ratingklassen, Branchen, Fremdwährungen oder Regionen. 
 
1.7. Währungsinduziertes Kreditrisiko  
 
Unter FX-induziertem Kreditrisiko versteht man das Risiko aus Fremdwährungskrediten und 
stellt dieses eine Sonderform des Kreditrisikos dar. Durch das Wechselkursrisiko, welches bei 
FX-Krediten beim Kunden liegt, kann sich die Rückzahlungsfähigkeit der Kreditnehmer durch 
ungünstige Wechselkursentwicklung verschlechtern. 
 
1.8. Risiko aus Krediten mit Tilgungsträgern 
 
Das Tilgungsträgerrisiko beschreibt die Gefahr, dass die Risikoparameter von Krediten mit 
Tilgungsträgern wesentlich von der Wertentwicklung des Tilgungsträgers abweichen und 
daher der erwartete Wert des Tilgungsträgers nicht die volle Höhe der Forderung bei Fälligkeit 
deckt. Unter Krediten mit (kapitalaufbauenden) Tilgungsträgern sind Ausleihungen zu 
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verstehen, bei denen anstatt einer laufenden Tilgung in Form von Annuitäten bzw. 
Ratenzahlungen ein Tilgungsträger angespart wird, der am Ende der Kreditlaufzeit zumindest 
teilweise zur Tilgung des Kapitals herangezogen werden soll. Während der Kreditlaufzeit bleibt 
der gesamte Kreditbetrag aushaftend, für welchen die laufenden Zinsen bedient werden.  
 
2. Marktpreisrisiko 
 
2.1. Marktrisiko  
 
Das Marktrisiko beschreibt die Gefahr, dass bestehende Vermögenspositionen aufgrund einer 
negativen Marktentwicklung (Zinssätze, Aktien- und Wechselkurse, Gold- und Rohstoffpreise) 
an Wert verlieren und für den Risikoträger ein Verlust (im Vergleich zum investierten Kaufpreis) 
entsteht. Als wesentlichste Risikofaktoren im Bereich des Marktrisikos sind das 
Zinsänderungsrisiko, das Kursrisiko nicht festverzinslicher Wertpapiere und durch Credit 
Spreads bedingte Kursrisiken bei festverzinslichen Wertpapieren zu nennen. Als inkludierte 
Unterrisikoarten sind dabei das allgemeine und spezifische Positionsrisiko in zinsbezogenen 
Instrumenten, das allgemeine und spezifische Positionsrisiko in Substanzwerten, das 
Optionsrisiko, das Warenpositionsrisiko bzw. das Fremdwährungsrisiko zu nennen. 
 
Anmerkung: In der DolomitenBank wird aktuell kein Handelsbuch geführt. 
 
2.2. FW-Risiko offene Devisenpositionen 
 
Das Risiko, dass sich die Werte offener Forderungen/Verbindlichkeiten in einer Fremdwährung 
durch Schwankungen der Wechselkurse ungünstig verändern. Wobei die offene 
Devisenposition die Differenz zwischen der Summe der Aktivpositionen und Passivpositionen 
einer Währung ist. Gold ist als Teil der offenen Devisenposition anzurechnen.  
 
2.3. Zinsänderungsrisiko 
 
Das Risiko des Wertverlustes von zinstragenden Positionen im Bankbuch (barwertige Sicht) 
oder das Risiko der Verschlechterung des periodenbezogenen Zinsergebnisses durch 
Verschiebung oder Drehung der Zinskurve. 
 
2.4. Credit Spread Risiko 
 
Das Risiko definiert die Gefahr einer risikoprämieninduzierten Änderung der Marktpreise bei 
zinstragenden Geschäften außerhalb des Kundenkreditgeschäfts. Bei den für das Credit 
Spread Risiko relevanten Geschäften handelt es sich um Veranlagungen im Depot A (das sind 
im Wesentlichen Anleihen und Fonds). 
 
3. Operationelles Risiko 
 
3.1. Allgemein 
 
Das Risiko von Verlusten, die infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen 
Verfahren, Menschen und Systemen oder infolge externer Ereignisse eintreten, einschließlich 
des Rechtsrisikos und der IKT-Risiken.  
 
3.2. IKT-Risiken 
 
Unter IKT-Risiken versteht man das Risiko, welches aufgrund der Unangemessenheit oder 
des Versagens von internen Prozessen oder aufgrund von externen Ereignissen entsteht, die 
negativen Auswirkungen auf die Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der Informations- 
und Kommunikationstechnologiesysteme und/oder der für die Erbringung von 
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Zahlungsdiensten verwendeten Informationen haben oder haben können. Dazu gehören auch 
Risiken aufgrund von Cyberattacken oder unzureichender physischer Sicherheit. 
 
3.3. Rechtsrisiko 
 
Das Rechtsrisiko beschreibt die Gefahr, dass durch Nichtbeachtung, falscher Anwendung, 
Übertretung von Gesetzen und relevanten Vorschriften bei Vertragsverhältnissen (mit Kunden, 
Geschäftspartnern, Versicherungen etc.) Schäden für die Bank entstehen können. 
 
4. Liquiditätsrisiko 
 
Das Liquiditätsrisiko beschreibt die Gefahr, fällige Zahlungsverpflichtungen nicht vollständig 
oder nicht zeitgerecht zu erfüllen oder die Gefahr die Refinanzierung nur zu erhöhten 
Marktpreisen beschaffen zu können bzw. Aktiva nur mit Abschlägen zu den Marktpreisen 
veräußern zu können. 
 
4.1. Refinanzierungsrisiko 
 
Das Refinanzierungsrisiko (strukturelles Liquiditätsrisiko) definiert das Risiko der 
Aufrechterhaltung einer geeigneten Refinanzierungsstruktur (beinhaltet das Risiko der 
Sicherstellung der Refinanzierung bzw. einer wesentlichen Verteuerung zur Sicherstellung der 
Refinanzierung). 
 
4.2. Termin- und Abrufrisiko 
 
Als Terminrisiko wird eine unplanmäßige Verlängerung der Kapitalbindungsdauer bei 
Aktivgeschäften bezeichnet. Das Abrufrisiko bezeichnet die Gefahr, dass Kreditzusagen 
unerwartet in Anspruch genommen bzw. Einlagen abgehoben werden. Daraus resultiert das 
Risiko, dass eine Bank nicht mehr uneingeschränkt ihren Zahlungsverpflichtungen 
nachkommen kann. 
 
 
 
4.3. Marktliquiditätsrisiko  
 
Das Marktliquiditätsrisiko bezeichnet die Gefahr, dass es zu Marktverwerfungen 
(=Marktstörungen bzw. fehlende Marktliquidität) kommt, welche einen negativen Einfluss auf 
die Liquidität aufweisen. 
 
5. Geschäftsrisiko 
 
Das Geschäftsrisiko ist die Gefahr von Verlusten durch unerwartete Änderungen von Margen 
am Markt oder Volumina einzelner Geschäftsbereiche oder einer Kombination davon. 
Ursachen können eine ungenügende Diversifikation der Ertragsstruktur, ein nachhaltig 
niedriges Profitabilitätsniveau oder ein Missverhältnis zwischen Erträgen (sinkend) und Kosten 
(steigend) sein. 
 
6. Reputationsrisiko 
 
Reputationsrisiken bezeichnen die Gefahr von Verlusten, die durch eine geänderte öffentliche 
Wahrnehmung über den Ruf der Bank hinsichtlich Kompetenz, Integrität und 
Vertrauenswürdigkeit entstehen können. 
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Der Aufbau und die Pflege einer tragfähigen Unternehmensreputation zählen zu den zentralen 
Zielgrößen unserer Unternehmenskommunikation. 
 
Wir haben uns am Markt als Privat-, Wohnbau-, Anlage-, und Unternehmerbank in der Region 
etabliert. Kundenpartnerschaft und Kundenloyalität sowie ein hohes Maß an 
Kundenzufriedenheit erfahren höchste Priorität und wird dies durch einen strukturierten, 
effizienten und effektiven Marketingmix gefördert. 
 
7. Beteiligungsrisiko 
 
Das Risiko beschreibt die Gefahr eines Ausfalls oder eines Wertverlustes aus einer 
Beteiligung. Betrachtete Grundgesamtheit sind dabei alle strategischen 
Beteiligungspositionen (echte Beteiligungen).  
 
8. Geldwäscherisiko 
 
Das Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiko beschreibt die Gefahr aus der 
vorsätzlichen Straftat eines Vertragspartners im Rahmen der Geldwäsche (Verschleiern des 
illegalen Ursprungs von Erträgen aus kriminellen Aktivitäten) und Terrorismusfinanzierung 
(Bereitstellen von - auch legalen - Vermögenswerten zur Ausführung eines terroristischen 
Aktes). 
 
9. Risiko einer übermäßigen Verschuldung  
 
Das Risiko einer übermäßigen Verschuldung beschreibt die Gefahr eines exzessiven, für das 
Institut insbesondere in Krisensituationen nicht tragbaren Aufbaus bilanzieller und 
außerbilanzieller Verschuldung und damit einhergehend das Risiko einer zu geringen 
Eigenkapitalausstattung. 
 
10. Makroökonomisches Risiko 
 
Die DolomitenBank versteht das makroökonomische Risiko als jene Verlustpotenziale, welche 
aus makroökonomischen Risikofaktoren (u.a. BIP-Wachstumsrate, Arbeitslosenrate, 
Inflationsrate) resultieren können. 
 
11. Regulatorisches Risiko 
 
Das regulatorische Risiko beschreibt die Gefahr, dass durch Gesetzesänderungen oder neue 
Anforderungen der Aufsicht negative Auswirkungen auf die Ertrags-, Liquiditäts- oder 
Kapitallage der Bank resultieren. 
 
12. Immobilienrisiko 
 
Das Immobilienrisiko definiert die Gefahr von unerwarteten Wertverlusten, die aus der 
Wertveränderung von Immobilien im Eigenbestand oder aus dem (teilweisen) Wegfall von 
geplanten Einnahmen (bspw. Mietzahlungen) einer im Bestand vorhandenen Immobilie 
entsteht. 
 
1a) die Strategien und Verfahren für die Steuerung der Risiken; 
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Die Geschäftsstrategie beschreibt die langfristige und strategische Vision und Leitlinie der 
DolomitenBank. Die Risikostrategie leitet sich davon ab und definiert die elementaren 
risikopolitischen Grundsätze, deren Ziele die Schaffung eines konsistenten Risikoprofils und 
die Einhaltung einer adäquaten Kapitalausstattung sind. Die risikopolitischen Grundsätze der 
Risikostrategie bilden die Basis für ein einheitliches Verständnis der Risiken bzw. stellen die 
zentralen Verhaltensregeln für den Umgang mit Risiken innerhalb der DolomitenBank dar und 
regeln auch die Grundlagen für die Zusammenarbeit zwischen Marktbereichen und 
Risikomanagement. 
 
Die Risikostrategie umfasst die Ziele der Risikosteuerung für alle wesentlichen 
Geschäftsaktivitäten sowie die Maßnahmen zur Erreichung der Ziele bzw. trifft allgemeine 
Aussagen über die Prozesse zur Identifizierung, Beurteilung, Limitierung, Steuerung, 
Überwachung und Kommunikation der wesentlichen Risiken. 
 
Die Definition und Eckpunkte der Risikostrategie liegen in der Verantwortung des 
Gesamtvorstandes. Es gibt eine strenge Funktionstrennung im Einklang mit den 
regulatorischen Anforderungen sowie eine risikobezogene Organisationsstruktur und klar 
definierte Risikoprozesse.  
 
Im Rahmen des Risikomanagementprozesses werden die zu quantifizierenden wesentlichen 
Risiken im Zuge der Risikoidentifikation der Risikoinventur durch die verantwortliche Stabstelle 
des Risikomanagements festgestellt. Dieser Prozess der Risikoinventur wird anlassbezogen 
oder mindestens jährlich durchgeführt und dient als Gesamtüberblick des Risikoprofils der 
DolomitenBank. 
 
In der monatlichen Erstellung der Risikotragfähigkeitsrechnung werden die quantifizierten 
wesentlichen Risiken aggregiert und dem jeweiligen Risikodeckungspotenzial 
gegenübergestellt. Die Risikotragfähigkeitsrechnung der DolomitenBank berücksichtigt 
regulatorische und ökonomische Sichtweisen und wird für den Hauptsteuerungskreis der 
Liquidation (Gone Concern) und für die harte Nebenbedingung der Fortführung (Going 
Concern) erstellt. 
 
Die Risikostrategie wird mindestens einmal im Jahr geprüft, bei Bedarf angepasst und durch 
die Beschlussfassung seitens des Vorstandes und Aufsichtsrates genehmigt. Die Einhaltung 
der risikopolitischen Grundsätze und Limitierungsvorschriften, welche sich direkt aus der 
Risikostrategie ableiten, werden entsprechend überwacht. Die Verantwortung hierfür obliegt 
den jeweiligen organisatorischen Einheiten und umfasst die Kontrolle und Steuerung.  
 
Die Risikostrategie sowie die Änderungen werden innerhalb der Bank in angemessener Weise 
kommuniziert. 
 
1b) die Struktur und Organisation der einschlägigen  Risikomanagement-Funktion, 
einschließlich Informationen über ihre Befugnisse u nd ihren Status, oder andere 
geeignete Regelungen;  
 
In der DolomitenBank besteht eine strenge aufsichtsrechtlich geforderte Funktionstrennung 
zwischen den Marktbereichen und der Marktfolge. 
 
Der Gesamtvorstand, welcher die Gesamtverantwortung für das Risikomanagement der Bank 
trägt, beschließt die Risikostrategie, den definierten Risikoappetit sowie das Risikohandbuch, 
welches den Risikomanagementprozess dokumentiert und lässt diese vom Aufsichtsrat 
beschließen. Im Risikohandbuch sind die Strategien, Verfahren und Vorgehensweisen zum 
Management von Risiken schriftlich dokumentiert und ist dieses für alle Mitarbeiter zugänglich.  
Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat in angemessener Weise über die Risikosituation. 
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Die Risikomanagementfunktionen sind bei dem für das Risikomanagement zuständigem 
Vorstandsmitglied zusammengefasst. Eine umfassende, alle Risikoarten und 
Geschäftsbereiche umfassende, vom operativen Geschäft unabhängige 
Risikomanagementfunktion ist eingerichtet. Diese als Stabsstelle eingerichtete Funktion ist 
direkt dem zuständigen Vorstand unterstellt. 
 
Entsprechend den Grundsätzen der Proportionalität entspricht die Organisation des 
Risikomanagements qualitativ und quantitativ den betriebsinternen Erfordernissen, den 
Geschäftsaktivitäten, der Strategien und der Risikosituation der Bank.  
 
1c) Umfang und Art der Risikoberichts- und -messsys teme; 
 
Im Rahmen der Risikomessung erfolgt die quantitative Einschätzung der Risiken der 
DolomitenBank. Die im Einsatz befindlichen Risikomesssysteme entsprechen den gängigen 
Standards und richten sich im Rahmen der Proportionalität am Risikogehalt der Positionen 
aus. Die Risikomessung erfolgt stichtagsbezogen und es wird ein Betrachtungszeitraum von 
einem Jahr herangezogen.  
 
1. Kreditrisiko: 
 
Das Kreditrisiko wird im Rahmen der Darstellung und Quantifizierung der 
Risikotragfähigkeitsrechnung nach verschiedenen Unterrisikoarten differenziert. Der Großteil 
des Kreditrisikos entfällt auf das Adressenausfalls- und Bonitätsänderungsrisiko. Zusätzlich 
werden das Länderrisiko (länderspezifisches Ausfall- und Transferrisiko), das FX-induzierte 
Kreditrisiko, das Größenkonzentrationsrisiko (Granularitätsrisiko), das CVA-Risiko (Risiko 
einer Anpassung der Kreditbewertung) und die Positionen der Sonstige Aktiva quantifiziert und 
berichtet. 
 
Die ökonomische Risikomessung für Adressenausfallrisiken erfolgt angelehnt an den IRB-
Basisansatz. Als wesentliche Risikoparameter zur Quantifizierung des erwarteten Verlustes 
(EL) bzw. des unerwarteten Verlustes (UL) kommen das Obligo (EAD), die prognostizierte 
Ausfallswahrscheinlichkeit (PD) und die regulatorische Verlustquote (LGD) zur Anwendung.  
 
Um die bonitätsrelevanten Merkmale der verschiedenen Kundensegmente bzw. 
Finanzierungsarten berücksichtigen zu können, werden für u.a. Unternehmen, Privatkunden 
oder auch Sonderfinanzierungen systemgestützte Ratingsysteme eingesetzt. Diese 
Risikoklassifizierungsverfahren erfüllen die Anforderungen der Mindeststandards für das 
Kreditgeschäft der Finanzmarktaufsicht. Diese Risikoklassifzierungsverfahren weisen 20 
Ratingstufen für nicht ausgefallene Kreditnehmer und fünf Ratingstufen für Defaultkunden 
(ausgefallene Kreditnehmer) auf. Mit den einzelnen Ratingstufen sind geschätzte Ein-Jahres-
Ausfallswahrscheinlichkeiten (PD’s) verknüpft, welche die Grundvoraussetzung zur 
Anwendung dieser Quantifizierungslogik darstellt.  
 
Zur eindeutigen Identifizierung und Erfassung von Ausfallsereignissen verwendet die 
DolomitenBank ein Frühwarn-Event-System.  
 
Für etwaige Länderrisiken werden durch die interne Bonitätsbeurteilung des Staates über die 
IRB-Formel entsprechend gemessen und mitberücksichtigt.  
 
Das FX-induzierte Kreditrisiko wird in der DolomitenBank über das Potential Future Exposure, 
welches über eine modellierte Jahresvolatilität des Referenzkurses und über 
Risikorelationsfaktoren simuliert wird, gemessen. 
 
Für Größenkonzentrationen verwendet die DolomitenBank für die Quantifizierung des 
Konzentrationsrisikos in Bezug auf das konservative regionale Geschäftsmodell, als Basis die 
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Anwendung des Herfindahl-Hirschmann-Index (HHI) in Verbindung mit einem 
expertenbasierten Kapitalfaktor. 
 
Das Kontrahentenausfallrisiko ist in der DolomitenBank von untergeordneter Bedeutung, da 
Derivate derzeit nur zur Absicherung von Währungsrisiken aus dem Kundengeschäft 
eingesetzt werden. Das verwendete bzw. übernommene Modell zur Quantifizierung unterliegt 
den aufsichtsrechtlichen Vorgaben der Säule I. 
 
Auch für Risiken aus Positionen der Sonstigen Aktiva werden aufsichtsrechtliche Richtlinien 
und Berechnungsmodelle herangezogen. 
 
 
Migrationrisiken werden im IRB-Modell über den Parameter für die Restlaufzeit erfasst. Da 
eine Restlaufzeitanpassung explizit nicht in der IRB-Formel für Retail-Portfolien vorgesehen 
ist, werden die Migrationsrisiken für Retailforderungen gesondert im Rahmen der 
Quantifizierung des makroökonomischen Risikos berücksichtigt. 
 
2. Marktrisiko: 
 
Als wesentlichste Risikofaktoren im Bereich des Marktrisikos sind das Zinsänderungsrisiko 
und durch Credit Spreads bedingte Kursrisiken bei verzinslichen Wertpapieren im Depot A zu 
nennen. Die Risikomessung des Marktrisikos erfolgt getrennt für die Unterrisikoarten 
Zinsänderungsrisiko undCredit Spread Risiko nach dem Standardrisikomaß des Value at risk 
(VaR). Die Quantifizierung erfolgt im Zinsänderungsportfolio über die Modellierungslogik der 
historischen Simulation und im Credit Spread Portfolio über den Varianz Kovarianz Ansatz. 
 
3. Operationelles Risiko 
 
Für die Eigenkapitalunterlegung des operationellen Risikos wird in der DolomitenBank der 
Basisindikatoransatz im Abgleich des Konfidenzniveaus zum Hauptsteuerungskreis 
identifiziert. 
 
4. Liquiditätsrisiko 
 
Das Liquiditätsrisiko stellt einen unvermeidbaren Risikobestandteil des Geschäftsmodells der 
DolomitenBank dar. Daher besteht das übergeordnete Ziel der Liquiditätsrisikostrategie darin, 
die Sicherstellung der Zahlungs- und Refinanzierungsfähigkeit zu jedem Zeitpunkt zu 
gewährleisten. Das Liquiditätsrisikomanagement verfolgt zusätzlich das Ziel einer breiten 
Diversifikation der Refinanzierungsquellen für den laufenden Erhalt der 
Refinanzierungsfähigkeit bzw. einer möglichst ökonomischen Steuerung der Liquidität. 
 
Die Basis für die Identifikation bzw. Messung des Liquiditätsrisikos ist die 
Liquiditätsablaufbilanz, welche eine Gegenüberstellung sämtlicher liquiditätsrelevanter 
(bilanzieller und außerbilanzieller) kumulierter Netto-Zahlungsströme in verschiedenen 
Szenarien darstellt. Durch die Risikoanalyse der Liquiditätsablaufbilanz werden die 
spezifischen, eingesetzten Liquiditätsrisikolimite überwacht. Für die Steuerung der 
Liquiditätsrisiken werden die aufsichtsrechtlichen Kennzahlen LCR, NSFR, T2W und AMM 
herangezogen. 
 
Eine gesonderte Modellierung für die Quantifizierung des strukturellen Liquiditätsrisikos erfolgt 
nicht, dementsprechend wird ein expertenbasierter Risikowert, reserviert für Liquiditätsrisiken, 
in der Risikotragfähigkeitsrechnung berücksichtigt. Ein modellhafter Berechnungsansatz für 
die Quantifizierung des Risikowertes ist in Entwicklung. 
 



  

   

Offenlegung gemäß 431-455 CRR 
DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG   Seite 11 von 36 

Unten angeführte Tabelle zeigt die quantitativen Informationen betreffend LCR zum 
31.12.2020:  
 
 

 
Werte in TEUR 
 

Die Liquidity Coverage Ratio (LCR) gemäß den Vorschriften der CRR errechnet sich aus 
einem Liquiditätspuffer sowie anrechenbaren Netto-Liquiditätsabflüssen. 
 
 
5. Sonstige Risiken 
 
Für die Abbildung von sonstigen Risiken findet eine gesonderte Quantifizierung Anwendung. 
Die Basis stellen die Ergebnisse der Wesentlichkeit von Risiken aus der jährlich oder 
anlassbezogen durchzuführenden Risikoinventur dar.  
 
Als wesentliche Risiken identifiziert wurden das makroökonomische Risiko, welches über das 
Ergebnis des makroökonomischen Stressszenarios modelliert und gemessen wird, das 
regulatorische Risiko, quantifiziert über zusätzliche expertenbasierte Projektkostenschätzung 
mit regulatorischem Hintergrund, das Geschäfts- und Ertragsrisiko welches über eine 
Abweichungsmodellierung berechnet wird und das Immobilienrisiko, welches über 
Belehnwertabschläge der Marktwerte und einen expertenbasierten Kapitalfaktor quantifiziert 
wird. 
 
Für die als nicht wesentlich identifizierten und nicht zu quantifizierenden sonstigen Risiken (wie 
z.B. Reputationsrisiken oder Modellrisiken) wird in der Darstellung der 
Risikotragfähigkeitsrechnung ein Reservepuffer in bestimmter Höhe vorgehalten. 
 
6. Nachhaltigkeitsrisiken 
 
Nachhaltigkeitsrisiken sind in der DolomitenBank in Übereinstimmung mit dem FMA-Leitfaden 
zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken definiert als Ereignisse oder Bedingungen bezüglich 
Nachhaltigkeitsfaktoren, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative 
Auswirkungen auf den Wert von Vermögenswerten bzw. auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage sowie die Reputation eines Unternehmens haben könnten. 
 
Nachhaltigkeitsrisiken werden daher in der DolomitenBank nicht als eigenständige Risikoart 
betrachtet, sondern in die bestehenden Risikoarten aufgenommen bzw. in das bestehende 
Risikomanagement integriert. 
 
Im Rahmen der ökonomischen Risikokapitalsteuerung überwacht die DolomitenBank das 
Risikoprofil und stellt durch Gegenüberstellung von Risikodeckungspotenzial und 
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Risikokapitalbedarf die Risikotragfähigkeit sicher. Die Ermittlung des 
Risikodeckungspotenzials erfolgt auf Basis der Eigenmittel, wozu neben den gesetzlichen 
Eigenmitteln auch stille Reserven sowie der anteilige Gewinn des laufenden Geschäftsjahres 
abzüglich geplanter Steuern, angesetzt werden. 
 
Die Grundlage zur Definition des Risikoappetits der Bank ist die Risikotragfähigkeitsrechnung 
die zusätzlich den Aufbau eines konsistenten Limitsystems ermöglicht. Die so ermittelten 
Risikolimite werden monatlich überwacht und sichern die Deckung der eingegangenen 
Risiken. 
 
Die Risikotragfähigkeit in der DolomitenBank berücksichtigt regulatorische und ökonomische 
Sichtweisen und wird für den Hauptsteuerungskreis der Liquidationssicht (Gone Concern) 
sowie für den Going Concern (Sicherstellung des Fortbestandes, als harte Nebenbedingung) 
dargestellt. Für beide Ansätze werden die wesentlichen Risiken ermittelt, gemessen und dem 
Risikodeckungspotenzial gegenübergestellt.  
 
Die Verfahren zur Risikoidentifikation, Risikomessung und -bewertung im Rahmen der 
Risikotragfähigkeitsrechnung sind im Risikohandbuch festgelegt und werden regelmäßig vom 
Risikomanagement aktualisiert. 
 
Die Risikoberichte werden monatlich erstellt und seitens Risikomanagement dem 
Gesamtvorstand und einem vordefinierten Empfängerkreis zur Verfügung gestellt. 
 
Die Berichte werden in der Folge in einer Vorstandssitzung Risikomanagement behandelt und 
davon abzuleitende Maßnahmen besprochen. Diese sind Grundlage für die Beratungen, 
Behandlungen und Beschlussfassungen in den vierteljährlichen Sitzungen des Risiko-
Komitees.  
 
Die Berichterstattung im Aufsichtsrat erfolgt durch den Vorstand zumindest vierteljährlich.  
 
1d) die Leitlinien für die Risikoabsicherung und -m inderung und die Strategien und 
Verfahren zur Überwachung der laufenden Wirksamkeit  der zur Risikoabsicherung und 
-minderung getroffenen Maßnahmen; 
 
Die Leitlinien und Strategien zur Risikoabsicherung und -minderung wie auch die Verfahren 
zur Überwachung der getroffenen Maßnahmen sind in der Risikostrategie und im 
Risikohandbuch manifestiert.  
 
Zur Risikoabsicherung und Risikosteuerung wird das zur Verfügung stehende 
Risikodeckungspotenzial abzüglich einer Pufferlogik (beinhaltet einen Reservepuffer sowie 
eine strategische Reserve) als das gesamtbankbezogene Risikolimit angesehen und in Form 
von Risikolimiten auf die verschiedenen Hauptrisikoarten verteilt. Anhand der monatlichen 
Berechnung und Überwachung der Risikotragfähigkeit wird die Einhaltung der Limite und 
deren Kapitalverteilung entsprechend überwacht, gesteuert und berichtet. Die Überwachung 
der Gesamtrisikotragfähigkeit erfolgt anhand einer Ampellogik in beiden Steuerungskreisen. 
 
Durch die laufende Risikoüberwachung wird überprüft, ob die Risikosituation jederzeit mit den 
abgeleiteten Grundsätzen der Risikotragfähigkeit bzw. Risikostrategie vereinbar ist. 
 
Die Stabstelle Risikomanagement ist für die Entwicklung bzw. laufenden Weiterentwicklung 
der Risikomanagementsysteme verantwortlich.  
 
Die Beschlussfassung der jeweils gültigen Risikostrategie erfolgt durch den Gesamtvorstand 
und den Aufsichtsrat. 
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Die Risikokommunikation erfolgt monatlich seitens des Risikomanagements an den 
Gesamtvorstand und an einen vordefinierten Empfängerkreis. Im Rahmen des vierteljährlichen 
Risikokomitees werden die aktuellen Daten und Informationen diskutiert und bei Bedarf 
Maßnahmen abgeleitet. 
 
Dem Aufsichtsrat werden regelmäßig die risikorelevanten aktuellen Daten zur Kenntnis 
gebracht. 
 
1e) eine vom Leitungsorgan genehmigte Erklärung zur  Angemessenheit der 
Risikomanagementverfahren des Instituts, mit der si chergestellt wird, dass die 
eingerichteten Risikomanagementsysteme dem Profil u nd der Strategie des Instituts 
angemessen sind; 
 
Die Risikomessverfahren der DolomitenBank entsprechen den anerkannten und gängigen 
Standards und orientieren sich im Rahmen des Proportionalitätsprinzips am Risikogehalt der 
Risikopositionen. Die Verfahren sind geeignet, die Risikotragfähigkeit im 
Hauptsteuerungskreis Gone Concern (=Liquiditationssicht) und in der harten Nebenbedingung 
der Going Concern-Sicht nachhaltig sicherzustellen. Die angeführten Risikoziele werden durch 
die eingesetzten Berechnungs- und Berichtsverfahren messbar, transparent und 
kontrollierbar. Sie passen zur Geschäfts- und Risikostrategie der DolomitenBank. Unser 
Risikomanagementsystem erachten wir nach der Art, dem Umfang und der Komplexität der 
betriebenen Bankgeschäfte als angemessen. 
 
1f) eine vom Leitungsorgan genehmigte konzise Risik oerklärung, in der das mit der 
Geschäftsstrategie verbundene allgemeine Risikoprof il des Instituts knapp 
beschrieben wird; 
 
Die DolomitenBank hat Verfahren für die Erfassung, Beurteilung, Steuerung, Überwachung 
und Begrenzung der bankgeschäftlichen und bankbetrieblichen Risiken aufgebaut und in 
Einsatz gebracht, um den Erfordernissen gemäß § 39 BWG iVm § 3 KI-RMV zu entsprechen. 
Dabei haben wir darauf Bedacht genommen, dass die Verfahren nach der Art, dem Umfang 
und der Komplexität der betriebenen Bankgeschäfte angemessen sind.  
 
(2) die Institute legen hinsichtlich der Unternehme nsführungsregelungen folgende 
Informationen offen, die regelmäßig - mindestens jä hrlich - aktualisiert werden: 
 
Die DolomitenBank hat zum 31.12.2020 einen aus zwei Mitgliedern bestehenden Vorstand. 
Die Bestellung der Vorstände erfolgt durch den Aufsichtsrat. Dabei wird auf die 
Ausgewogenheit von Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen, sowie persönliche und 
fachliche Voraussetzungen und entsprechende Diversität geachtet. Im Vorstand ist eine 
durchgehende Trennung der Zuständigkeiten in Markt und Marktfolge umgesetzt.  
 
Der Aufsichtsrat setzt sich zum 31.12.2020 aus 11 von der Generalversammlung gewählten 
Mitgliedern zusammen. Bei der Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder wird auf die geforderten 
persönlichen und fachlichen Voraussetzungen sowie auf Diversität geachtet. 
 
Eine Offenlegung der bekleideten Leitungs- oder Aufsichtsfunktionen unterbleibt, da gemäß   
§ 5 Abs. 1 Z 9a BWG und § 28a Abs. 5 Z 5 BWG die Mandatsbegrenzung nur für erheblich 
bedeutende Kreditinstitute gemäß § 5 Abs. 4 BWG normiert ist. Vorstand und Aufsichtsräte 
haben im Zuge Ihrer qualifizierten Selbsteinschätzung bestätigt, dass ausreichende zeitliche 
Ressourcen vorliegen, um die Leitungsfunktion ordnungsgemäß und mit der erforderlichen 
Sorgfalt wahrzunehmen bzw. der zur Übernahme der Organfunktion nötige Zeitaufwand mit 
dem Zeitaufwand für ihre derzeitige beruf- bzw. ehrenamtlichen Tätigkeit vereinbar ist. 
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In Umsetzung nationaler und internationaler Rechtsgrundlagen wurde in der DolomitenBank 
als Bestandteil der Dokumentation der Governance-Struktur eine Fit & Proper-Policy zur 
Beurteilung der persönlichen Zuverlässigkeit, fachlichen Eignung und Erfahrung von Personen 
in Leitungs- und Kontrollfunktionen (Geschäftsleiter, Aufsichtsräte sowie Mitarbeiter in 
sogenannten „Schlüsselfunktionen“) vom Vorstand beschlossen und vom Aufsichtsrat 
zustimmend zur Kenntnis genommen.  
 
In der DolomitenBank ist kein eigener Risikoausschuss einzurichten (§ 39 d BWG iVm § 5 Abs. 
4 BWG).  
 
In regelmäßigen Vorstands- und Aufsichtsratssitzungen werden die Mitglieder dieser Gremien 
über die Risikolage und risikorelevante Themenbereiche der DolomitenBank informiert. 

Art. 436 CRR Anwendungsbereich 

Eine Offenlegung gemäß Art. 436 CRR entfällt, zumal diese Bestimmung nicht anwendbar ist. 
Die DolomitenBank erstellt einen beim Firmenbuchgericht Innsbruck zu FN 41420m 
eingereichten Einzeljahresabschluss. 

Art. 437 CRR Eigenmittel 

Zur Offenlegung des Art. 437 CRR wird auf folgende Anhänge verwiesen: 
 

 Überleitung Eigenkapital – Eigenmittel: siehe Anhang 1 
 Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente: siehe Anhang 2 
 Offenlegung der Eigenmittel: siehe Anhang 3 

Art. 438 CRR Eigenmittelanforderungen  

Die Sicherstellung und Überwachung der ökonomischen Kapitaladäquanz 
(Risikotragfähigkeit) wird durch die Anwendung des Risikomanagementprozesses (ICAAP) 
gewährleistet. Durch die Ausrichtung ist gewährleistet, das eingegangene Risiken durch das 
verfügbare Risikodeckungspotenzial gedeckt sind. 
 
Die Darstellung der Risikotragfähigkeitsrechnung erfolgt in der DolomitenBank über zwei 
Steuerungskreise: 
 

 Liquidationsperspektive (Gone Concern) mit Konfidenzintervall von 99,9% 
 Fortführungsperpektive (Going Concern) mit Konfidenzintervall von 95% 

 
Beide Steuerungskreise zielen auf eine ökonomische Darstellung von Risiken und 
Risikodeckungspotenzialen (interne Messgröße) ab. Je nach Perspektive stehen 
unterschiedliche Kapitalbestandteile als Risikodeckungspotenzial zur Verfügung. 
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Risikotragfähigkeit in der Liquidationsperspektive zum 31.12.2020: 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Risikotragfähigkeit in der Going-Concern Perspektiv e zum 31.12.2020: 
 
 

   
 
 
Siehe dazu auch die Ausführungen unter Art. 435 CRR. 
 
 
Die Kapitalanforderungen der Säule I, die sich für die einzelnen Risikopositionen (Kreditrisiken, 
Marktrisiken, Operationelle Risiken, CVA-Risiken) ergeben, haben wir erfüllt. 

Liquidationsperspektive 31.12.2020 in %

Kreditrisiko 23.580 61,39%

Marktrisiko 2.808 7,31%

Liquiditätsrisiko 800 2,08%

Operationelles Risiko 1.842 4,79%

Makroökonomisches Risiko 1.190 3,10%

Sonstige Risiken 1.451 3,78%

Gesamtbankrisiko 31.670 82,46%

Risikopuffer 1.500 3,91%

Risikodeckungspotenzial 38.408 100,00%

Freies Risikodeckungspotenzial 5.238 13,64%

in TEUR

Going Concern 31.12.2020 in %

Kreditrisiko 6.625 48,68%

Marktrisiko 1.745 12,82%

Liquiditätsrisiko 426 3,13%

Operationelles Risiko 980 7,20%

Makroökonomisches Risiko 633 4,65%

Sonstige Risiken 1.074 7,89%

Gesamtbankrisiko 11.483 84,37%

Risikopuffer 544 4,00%

Risikodeckungspotenzial 13.610 100,00%

Freies Risikodeckungspotenzial 1.583 11,63%

in TEUR
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Art. 439 CRR Gegenparteiausfallrisiko 

Für die Berechnung des ökonomischen Kapitalbedarfs wird für das Gegenparteiausfallsrisiko 
bei Derivaten (ausnahmslos FX-Swaps) der Marktbewertungsansatz mit dem positiven 
Marktwert plus einen allgemeinen Zuschlag (Add-On) zum Ansatz gebracht. 
 
Es werden keine kreditrisikomindernden Techniken (Cash Collateral oder Netting) zum Ansatz 
gebracht.  
 
Ermitteltes Volumen zum 31.12.2020 in TEUR: 
 
 

 
 
Ein Credit Value Adjustment (CVA) wird gemäß der Standardmethode Art. 384 CRR zur 
Ermittlung des Mindesteigenmittelerfordernis in Säule I zur Anwendung gebracht. 

Gegenparteiausfallrisiko Währung Nominale pos. Marktwert neg. Marktwert

FX-Swaps CHF 7.875 7 39
in TEUR
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Art. 440 CRR Kapitalpuffer 

Der institutsspezifische antizyklische Kapitalpuffer der DolomitenBank beträgt per 31.12.2020 
EUR 5.897 oder 0,00223 % und setzt sich aus Risikopositionen gegenüber Bulgarien, 
Tschechische Republik, Luxemburg und Slowakei zusammen. 
 

 
 Werte in TEUR 

Art. 441 CRR Indikatoren der globalen Systemrelevan z 

Die DolomitenBank ist nicht als global systemrelevant einzustufen. 

Art. 442 CRR Kreditrisikoanpassungen  

Bezüglich des Kredit- und des Verwässerungsrisikos legen die Institute folgende 
Informationen offen: 
 
a) für Rechnungslegungszwecke die Definitionen von „überfällig“ und „notleidend"; 
 
Die Definition der überfälligen Risikopositionen entspricht der Definition überfällig gemäß  
CRR Art. 178 (1) ff und umfasst alle Kunden mit 90 Tagen bzw. 30 Tagen (Forbearance) 
Zahlungsverzug. 
 
Die Definition der notleidenden Risikopositionen folgt der aufsichtsrechtlichen Definition 
gemäß Art. 178 ff CRR und umfasst alle Kunden in den Defaultratingnoten (außer 90 Tage 
Verzug). 
 
b) eine Beschreibung der bei der Bestimmung von spe zifischen und allgemeinen 
Kreditrisikoanpassungen angewandten Ansätze und Met hoden; 
 
Kreditrisikoanpassungen erfolgen in der DolomitenBank in Form von Einzelwertberichtigungen 
nach den Bestimmungen des UGB. Diese werden bei Zutreffen definierter Kriterien (wie z.B. 
Zahlungsverzug, Insolvenz, etc.) nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip bzw. der 
Methodik des Blankoexposures gebildet. 
 
Die Risiken des außerbilanziellen Kreditgeschäftes werden über die Bildung von 
Rückstellungen berücksichtigt. 
 
 
Die Risikovorsorge hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt. 
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Für Forderungen innerhalb des Performingportfolios wird keine Bildung von 
Einzelwertberichtigungen vorgenommen, sondern diese werden einer Portfoliobetrachtung 
unterzogen. Damit werden auf Basis statistischer Grundlagen jene Forderungsausfälle erfasst, 
die zum Bilanzstichtag noch nicht erkennbar sind. 
 
Die Modellierung der Portfoliowertberichtigung erfolgt auf Basis einer Expected-Loss-Methodik 
unter Berücksichtigung des Faktors LIP, welcher den Zeitraum bestimmt, um einen bereits 
eingetretenen Kundenausfall zu erkennen. 
 
Zur Berücksichtigung einer möglichen Steigerung der NPL-Quote in den von der Pandemie 
Covid-19 wesentlich betroffenen Branchen, wird im Jahr 2020 aus Vorsichtsgründen eine 
zusätzliche Covid-19 bedingte pauschale Einzelwertberichtigung (PoWB) von TEUR 310 
vorgenommen. 
 
Aufgrund unserer regionalen Ausrichtung verzichtet die DolomitenBank unter Berufung auf Art. 
432 CRR auf die weitergehende Offenlegung zu diesem Artikel. 

Art. 443 CRR Unbelastete Vermögenswerte 

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über den Grad der Belastung der 
Vermögenswerte der DolomitenBank. Vermögenswerte gelten dann als belastet bzw. 
gebunden, wenn sie für das Institut nicht frei verfügbar sind. Dies ist immer dann der Fall, wenn 
sie verpfändet bzw. verliehen sind oder zur Absicherung eigener Kredite und zur Besicherung 
potenzieller Verpflichtungen aus dem Derivategeschäft oder zur Bonitätsverbesserung im 
Rahmen von bilanziellen oder außerbilanziellen Transaktionen genutzt werden. Die folgenden 
Ausführungen basieren auf den in den EBA-Leitlinien enthaltenen Vorgaben zur Offenlegung 
belasteter und unbelasteter Vermögenswerte (EBA/GL/2014/03 und DV 2017/2295): 
 
 

 
Werte in TEUR 
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Werte in TEUR 

 

 
Werte in TEUR 

 
Die Angaben zur Höhe der Belastung betreffen den Stichtag 31.12.2020. Die Asset-
Encumbrance-Quote (AE-Q.) beträgt 0,35%. Die Belastung von Vermögenswerten resultiert 
hauptsächlich aus Besicherungen von aufgenommenen Refinanzierungskrediten in fremder 
Währung. 
 
Die besicherten Refinanzierungsvereinbarungen mit Partnerbanken zählen in der 
DolomitenBank zu den wichtigsten Belastungsquellen. Dabei werden eigene Wertpapiere 
entsprechend den ausgenützten Linien hinterlegt. Ein weiterer, aber geringer Teil, betrifft die 
Belastung für den Deckungsstock der Mündelgeldspareinlagen. 
 
Die Belastungsquote ist seit dem letzten Offenlegungszeitraum von 0,48% (31.12.2019) auf 
0,35% (31.12.2020) gesunken. Der berechnete Median der Quartalsultimowerte 2020, gemäß 
Vorgabe der Delegiertenverordnung (EU) 2017/2295, lag bei 0,35 %. Die Gründe des 
Rückganges liegen zum einen an der guten Liquiditätsausstattung der DolomitenBank und 
zum anderen an der kontinuierlichen Rückführung der Auslastung der bestehenden 
Refinanzierungslinien. 
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Art. 444 CRR Inanspruchnahme von ECAI 

Institute, die die risikogewichteten Forderungsbetr äge nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 
berechnen, legen für jede der in Artikel 112 genann ten Forderungsklassen folgende 
Informationen offen: 
 
a) die Namen der benannten ECAI und Exportversicher ungsagenturen (ECA) und die 
Gründe für etwaige Änderungen; 
 
Derzeit werden die Ratingeinstufungen der ECAI von Moodys und Fitch für die Zwecke der 
Ermittlung der risikogewichteten Positionsbeträge verwendet. 
 
b) die Forderungsklassen, für die eine ECAI oder EC A jeweils in Anspruch genommen 
wird; 
 
Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten oder Zentralbanken 
Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften 
Risikopositionen gegenüber Instituten  
Risikopositionen gegenüber Unternehmen 
Risikopositionen in Form von gedeckten Schuldverschreibungen 
Risikopositionen für gemeinsame Anlagen 
 
c) eine Beschreibung des Verfahrens zur Übertragung  der Bonitätsbeurteilungen von 
Emittenten und Emissionen auf Posten, die nicht Tei l des Handelsbuchs sind; 
 
Das angewandte Verfahren zur Übertragung von Emittenten- und Emissionsratings, die nicht 
Teil des Handelsbuchs sind, entspricht den aufsichtsrechtlichen Vorgaben der CRR und wird 
standardmäßig durchgeführt. 
 
d) die Zuordnung der externen Bonitätsbeurteilungen  aller benannten ECAI oder ECA 
zu den in Bonitätsstufen des Teils 3 Titel II Kapit el 2, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
diese Informationen nicht offengelegt werden müssen , wenn das Institut sich an die von 
der EBA veröffentlichte Standardzuordnung hält; 
 
Siehe Punkt c). 
 
e) die Forderungswerte nach Kreditrisikominderung, die den einzelnen Bonitätsstufen 
des Teils 3 Titel II Kapitel 2 zugeordnet werden, s owie die von den Eigenmitteln 
abgezogenen Werte; 
 
Auf eine Offenlegung der Detaildaten hinsichtlich der Forderungswerte bezogen auf die 
Bonitätsstufen wird unter Verweis auf Art. 432 Abs. 2 CRR verzichtet. 

Art. 445 CRR Marktrisiko  

Für die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken werden die aufsichtsrechtlich 
vorgegebenen Standardmethoden verwendet. Die DolomitenBank verfügt über kein 
spezifisches Zinsrisiko aus Verbriefungspositionen im Handelsbuch. 
 
Die Eigenmittelanforderungen für die Marktrisikoarten beträgt EUR 0. 
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Art. 446 CRR Operationelles Risiko  

Die Institute legen die Ansätze für die Bewertung d er Eigenmittelanforderungen für 
operationelle Risiken, die sie anwenden dürfen, off en; sie legen außerdem eine 
Beschreibung der Methode nach Maßgabe von Artikel 3 12 Absatz 2 vor, falls sie diese 
anwenden, einschließlich einer Erläuterung relevant er interner und externer Faktoren, 
die beim Messansatz des Instituts berücksichtigt we rden, sowie - bei teilweiser 
Anwendung - den Anwendungsbereich und -umfang der v erschiedenen Methoden: 
 
Es wird für die Berechnung des operationellen Risikos ausschließlich der Basisindikatoransatz 
gem. CRR Art. 315 ff angewandt.  

Art. 447 CRR Risiko aus nicht im Handelsbuch enthal tenen 
Beteiligungspositionen  

Aufgrund der geringen Höhe der Beteiligungen (BilanzPos. 1.7.) von Euro 51.509,41 und unter 
(BilanzPos. 1.8.) Anteile an verbundenen Unternehmen von Euro 129.500,00 wird auf eine 
detailliertere Darstellung mangels Wesentlichkeit verzichtet. 

Art. 448 CRR Zinsrisiko aus nicht im Handelsbuch en thaltenen 
Positionen  

Die Institute legen zum Zinsrisiko ihrer nicht im H andelsbuch enthaltenen Positionen 
folgende Informationen offen: 
 
 
a) die Art des Zinsrisikos sowie die Häufigkeit der  Messung des Zinsrisikos; 
 
Die Methodik der Zinsrisikoberechnung wird in Anlehnung an die aufsichtsrechtlich 
vorgegebene Modellierung der CRR (laufzeitbezogene Modellierung) angewandt, welche im 
Wesentlichen das vorhandene Zinsniveau- und Zinskurvenrisiko abdeckt bzw. quantifiziert.  
 
Neben dem +200 Basispunkte Zinsschock werden noch weitere Zinsstressszenarien wie 
Zinsdrehungen und Zinswölbungen der Zinskurve betrachtet. 
 
Die Häufigkeit der Messung des Zinsrisikos erfolgt seitens der Stabstelle Risikomanagement 
auf monatlicher Basis. 
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b) Schwankungen bei Gewinnen, wirtschaftlichem Wert  oder anderen relevanten 
Messgrößen, die vom Management bei Auf- und Abwärts schocks entsprechend seiner 
Methode zur Messung des Zinsrisikos verwendet werde n; 
 
Per 31.12.2020 stellt sich die absolute Barwertveränderung laut aufsichtsrechtlicher 
Zinsrisikostatistik (nach OeNB-Standardverfahren) bei einem angenommenen Parallelshift der 
Zinskurve um 200 Basispunkte wie folgt dar: 
 

 
 
 
Das aufsichtsrechtliche Limit von 20% wurde zu keinem Zeitpunkt im Jahr 2020 überschritten. 
 
Neben dem +200 Basispunkte Zinsschock werden noch weitere Zinsstressszenarien wie 
Zinsdrehungen und Zinswölbungen der Zinskurve betrachtet. 

Art. 449 CRR Risiko aus Verbriefungspositionen 

Die DolomitenBank verfügt über keine Verbriefungspositionen. 

Art. 450 CRR Vergütungspolitik  

(1) In Bezug auf die Vergütungspolitik und -praxis für Mitarbeiterkategorien, deren 
Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil ausw irkt, legen die Institute mindestens 
Folgendes offen:  
 
1a) Angaben zum Entscheidungsprozess, der zur Festl egung der Vergütungspolitik 
führt; 
 
Die Vergütungspolitik der DolomitenBank steht mit ihrer Geschäfts- und Risikostrategie, ihren 
Zielen, Werten und langfristigen Interessen im Einklang. Vorkehrungen zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten sind getroffen. 
 
Das Vergütungsmanagement soll dazu beitragen, qualifizierte Mitarbeiter dauerhaft zu binden 
und zu motivieren, um die Strategie und Ziele umsetzen zu können. 
 
Das Vergütungsmanagement wird im Rahmen des Personalmanagements vom Vorstand 
unter Einbindung der Personalabteilung und weiteren Kontrollfunktionen wahrgenommen. 
Wenn es den Vorstand betrifft, obliegt die Aufgabe dem Aufsichtsrat. 
 
Entsprechende „Grundsätze der Vergütungspolitik“ sind in der DolomitenBank in Kraft und 
erfolgt eine jährliche Überprüfung der Umsetzung der Grundsätze durch den Aufsichtsrat unter 
Einbindung des Vorstandes. 
 
1b) Angaben zur Verknüpfung von Vergütung und Erfol g; 
 
Die derzeit bestehenden Vereinbarungen zu variablen Vergütungsbestandteilen sind zu 100% 
erfolgsabhängig, darüber hinaus an strenge Risikokriterien geknüpft und vom Ausmaß ihrer 
Größenordnung unbedeutend. 

regulatorisches Zinsänderungsrisiko 31.12.2020

Gesamtrisiko 2.009            

in % der Eigenmittel 5,42%

Werte in TEUR
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1c) die wichtigsten Gestaltungsmerkmale des Vergütu ngssystems, einschließlich 
Informationen über die Kriterien der Erfolgsmessung  und Risikoausrichtung, die 
Strategie zur Rückstellung der Vergütungszahlung un d die Erdienungskriterien; 
 
Die Regelung der Vergütung erfolgt durch Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarungen und/oder 
Einzelvereinbarungen. Es gilt der Kollektivvertrag für die Angestellten der gewerblichen 
Kreditgenossenschaften. Betriebsvereinbarungen wie auch Einzelvereinbarungen betreffend 
die Vergütung werden seitens der DolomitenBank vom Vorstand unter Einbindung der 
Personalabteilung abgeschlossen. Betreffen die Einzelvereinbarungen den Vorstand, so 
erfolgt der Abschluss durch den Aufsichtsrat. 
 
Kriterien für die Vergütung sind insbesondere die Funktion, die Übernahme von 
Führungsaufgaben, die persönliche und fachliche Qualifikation sowie die Erfahrung des 
Mitarbeiters. Die Bemessung der Vergütung erfolgt unter Berücksichtigung interner und 
externer Marktvergleiche. 
 
Die Vergütung der Mitarbeiter kann neben einem fixen auch einen zusätzlichen variablen 
Gehaltsteil beinhalten und setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Elementen zusammen: 
 

 kollektivvertragliches Schemagehalt 
 starren oder valorisierbaren oder aufzehrbaren Zulagen 
 Überstundenpauschalien 
 leistungs- und ergebnisunabhängigen Prämien (z.B. Jubiläen, besondere Anlässe) 

 
Ein darüberhinausgehender variabler Vergütungsanteil in Form von Leistungs- bzw. 
Erfolgsprämien ist für die Mitarbeiter und den Vorstand der DolomitenBank möglich, ist aber 
an strenge Ergebnis- und Risikokriterien geknüpft. 
 
Voraussetzung für die Ausschüttung eines variablen Vergütungsanteiles ist ein jährlich im 
Vorhinein beschlossenes Mindestbetriebsergebnis. 
 
Die Auszahlung eines variablen Vergütungsanteiles in Form von Leistungs- bzw. 
Erfolgsprämien ist, insbesondere aufgrund des Nichterreichens der erforderlichen Kriterien, 
baw außer Kraft gesetzt. Für die nahenden Wirtschaftsjahre kann entsprechend den geltenden 
hohen Kriterien zur Gewährung eines variablen Vergütungsanteiles und in Hinsicht auf die 
vorliegenden Erfolgserwartungen die Ausschüttung von variablen Vergütungsanteilen auf 
absehbare Zeit ausgeschlossen werden. 
 
1d) die gemäß Art. 94 Abs 1 Buchstabe g der Richtli nie 2013/36/EU festgelegten Werte 
für das Verhältnis zwischen dem festen und dem vari ablen Vergütungsbestandteil; 
 
Variable Vergütungsbestandteile in Form von Leistungs- bzw. Erfolgsprämien werden in der 
DolomitenBank vereinbart, um den Gesamtbezug in einer modernen und vom Arbeitsmarkt 
erwarteten Form attraktiver zu gestalten, um die Bank in ertragsschwachen Jahren im Bereich 
des Personalaufwandes zu entlasten und um den Mitarbeitern in ertragreichen Jahren die 
Möglichkeit zu bieten, am Unternehmenserfolg durch ihre Leistung angemessen zu 
partizipieren. 
 
Die erzielbaren Prämien sollen motivierend und angemessen aber insbesondere vertretbar 
sein. Dementsprechend ist eine mögliche variable Vergütung mit 25% des fixen 
Gesamtgehaltes begrenzt. 
 
Die derzeit bestehenden Vereinbarungen zu variablen Vergütungsbestandteilen sind zu 100% 
erfolgsabhängig. Als Kriterium zur Auszahlung gilt ein im Vorhinein beschlossenes 
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Mindestbetriebsergebnis. Aufgrund des Nichterreichens der erforderlichen Kriterien erfolgt seit 
dem Jahr 2014 keine Vergabe von variablen Vergütungsbestandteilen. 
 
1e) Angaben zu den Erfolgskriterien, anhand deren ü ber den Anspruch auf Aktien, 
Optionen oder variable Vergütungskomponenten entsch ieden wird; 
 
Eine Vergütung in Form von Aktien oder Aktienbezugsrechten findet nicht statt. 
 
1f) die wichtigsten Parameter und Begründungen für Systeme mit variablen 
Komponenten und sonstige Sachleistungen; 
 
Aktuell gelangen in der DolomitenBank keine variablen Vergütungen in Form von 
Sachleistungen zur Auszahlung. 
 
1g) zusammengefasste quantitative Angaben zu den Ve rgütungen, aufgeschlüsselt 
nach Geschäftsbereichen; 
 
Die Vergütungspolitik und -praktiken haben Risikobezüge und sind mit dem 
Risikomanagement vereinbar. Wesentlichen Einfluss auf die Risikosituation der 
DolomitenBank haben lediglich die Vorstände. 
 
Die Mitarbeiter der Risikobereiche Kredit, Vertrieb und Treasury unterliegen engen 
Pouvoirregelungen, die einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil ausschließen. Die 
Mitarbeiter, die Kontrollfunktionen innehaben, das sind Interne Revision, IKS, 
Risikomanagement, Compliance und Geldwäsche verfügen über ausreichende Befugnisse 
und sind in ihren prüfenden Tätigkeiten unabhängig. Es sind keine Anreize für die 
identifizierten Mitarbeiter gesetzt, um unangemessene Risiken einzugehen. 
 
1h) zusammengefasste quantitative Angaben zu den Ve rgütungen, aufgeschlüsselt 
nach Geschäftsleitung und Mitarbeitern, deren Tätig keit einen wesentlichen Einfluss 
auf das Risikoprofil des Instituts hat; 
 
Aufgrund der Einstufung als nichtkomplexes Kreditinstitut wird auf Basis des 
Proportionalitätsprinzips gemäß Art. 450 Abs. 2 CRR und unter Berücksichtigung der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates von der Offenlegung 
quantitativer Informationen gemäß lit. g) und lit. h) abgesehen. 

Art. 451 CRR Verschuldung 

Die Verschuldungsquote der DolomitenBank beträgt zum Berichtsstichtag bei voller 
Anwendung der CRR ohne Übergangsbestimmungen („fully loaded“) 6,16 %, ansonsten 
6,24 %. Sie ist der Quotient aus der Kapitalmessgröße und der 
Gesamtrisikopositionsmessgröße. Als Kapitalmessgröße wir dabei das Kernkapital verwendet. 
Die Aufschlüsselung erfolgt in der nachstehenden Tabelle. 
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 Werte in TEUR 
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 Werte in TEUR 

 

 
 
Dem Risiko einer übermäßigen Überschuldung wird im Planungs- und Strategieprozess 
Rechnung getragen. Die Risikoüberwachung erfolgt zudem durch aufsichtsbehördliche 
Meldungen.  

Art. 452 CRR Anwendung des IRB – Ansatzes auf Kredi trisiken 

Der Artikel 452 CRR findet keine Anwendung, da das Kreditrisiko nach dem Standardansatz 
berechnet wird. 

Art. 453 CRR Verwendung von Kreditrisikominderungst echniken 

Für die Berechnung des Eigenmittelerfordernisses werden keine Nettingvereinbarungen 
risikomindernd angesetzt. 
 
Unsere Strategie zur Verwaltung und Bewertung der verwendeten Sicherheiten ist ein Teil der 
Kreditrisikostrategie und ist in die Gesamtbanksteuerung eingebunden.  
 
Die in der DolomitenBank implementierten Risikosteuerungs- und -bewertungsprozesse 
beinhalten eine regelmäßige und vollständige Kreditrisikobeurteilung inkl. der besicherten 
Positionen. Dies beinhaltet auch eine Überprüfung der rechtlichen Wirksamkeit und der 
juristischen Durchsetzbarkeit der hereingenommenen Sicherheiten. Für die Bewertung der 
erhaltenen und angesetzten Sicherheiten haben wir eine entsprechende Belehnwertrichtlinie 
erlassen. 
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Als risikomindernd in Ansatz gebracht werden: 
 

 Bürgschaften bzw. Garantien, nahezu ausschließlich in Form von 
- Bankgarantien von inländischen Banken, vereinzelt auch von Banken aus dem 

benachbarten Ausland oder  
- Bürgschaften von österreichischen Förderstellen (AWS, etc.)  

 Lebensversicherungen, wenn 
- garantierter Rückkaufswert (keine Fondversicherungen) 
- Verpfändung oder Abtretung der Lebensversicherung 
- Versicherungsgesellschaft muss ein externes Rating vorweisen 

 Immobiliensicherheiten im Deckungsrang, wenn 
- mindestens jährliche Schätzung bei gewerblicher Liegenschaft 
- mindestens dreijährige Schätzung bei Privatliegenschaften 
- Schätzung durch unabhängigen Sachverständigen 

 Bareinlagen 
- Bareinlagen in der DolomitenBank 
- Bareinlagen bei anderen Kreditinstituten 
- Schuldverschreibungen diverser Emittenten 

Art. 454 CRR Verwendung fortgeschrittener Messansät ze für 
operationelle Risiken 

Der Artikel 454 CRR findet keine Anwendung, da das operationelle Risiko nach dem 
Basisindikatoransatz berechnet wird. 

Art. 455 CRR Verwendung interner Modelle für das Ma rktrisiko 

Der Artikel 455 CRR findet keine Anwendung, da kein internes Modell für die Berechnung des 
Markrisikos verwendet wird. 
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Offenlegung von notleidenden und gestundeten Risiko positionen 

Gemäß den Leitlinien über die Offenlegung von notleidenden und gestundeten 
Risikopositionen (EBA/GL/2018/10) werden folgende Tabellen gemäß Vorlage offengelegt: 
 
Vorlage 1: Kreditqualität gestundeter Risikopositionen 
 

 
Werte in TEUR 
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Vorlage 3: Kreditqualität von nicht notleidenden und notleidenden Risikopositionen nach 
Verzugstagen 
 

 

 
Werte in TEUR 
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Vorlage 4: Nicht notleidende und notleidende Risikopositionen und damit verbundene 
Rückstellungen 
 

 

 
Werte in TEUR 

 
 
Vorlage 9: Sicherheiten, die mittels Inbesitznahme und Verwertung erhalten wurden 
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Anhang - Jahresabschluss 2020 
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Anhang 1 – Eigenmittel Übersicht Basel III 
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Anhang 2 - Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente 
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Anhang 3 – Offenlegung der Eigenmittel 
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